BOOTSFÜHRERSCHEIN - DIREKT
Verbindliche Buchung der nachfolgenden Törns

Hiermit buche ich, der / die Unterzeichner/ -in folgende Törns verbindlich. Ich wurde darüber unterrichtet und bin ausdrücklich damit einverstanden, dass ich einen gebuchten Törn weder umbuchen, noch absagen kann. Ich wurde darüber informiert, dass ich eine Reiserücktrittskostenversicherung bei der Europäischen Versicherungs-Gesellschaft  abschließen kann. Tel.: 089 / 41 66 10 10. Der Abschluss ist freiwillig und entbindet mich nicht von meiner Törngebühr. 

Falls ich den / die Törns nicht antreten kann, steht es mir frei, einen Nachfolger zu benennen, der meinen Törnplatz einnimmt. Erst durch Zahlung der Törngebühr durch den Nachfolger bin ich aus der Verpflichtung, den Törnplatz zu bezahlen, entbunden. 
Ich habe die obenstehende Regelung gelesen, bin damit ausdrücklich einverstanden und buche mich in folgende/-n Törn/-s ein:

	TÖRNART:

	Start – Datum:
	End – Datum:

	SKS - 4-Tage-Manöver-Törn

	
	

	SKS - 7 - Tage-Törn

	
	

	SKS - 3 - Tage - Schnelltörn

	
	


	Name, Vorname

	

	PLZ / Ort

	

	Str. / Nr.

	

	Tel.-Nr.

	

	Handy-Nr.

	

	E-mail:
bitte Druckschrift!
	


	

Datum / Unterschrift    …………………………………………………………………….



Bitte beachten Sie: 

Mit Eingang Ihrer Buchung bei uns per Fax: 0201 / 47 38 99 oder schriftlich an uns (Adresse siehe unten) ist Ihr Törnplatz gebucht und gilt als bestätigt. Es erfolgt keine Bestätigung mehr. Wir setzen uns schriftlich / telefonisch ca. 5 Wochen vor dem jeweiligen Törn mit Ihnen in Verbindung. 

Bitte unterschreiben Sie auch die Rückseite des Törnvertrages. Vielen Dank. Ihr Segelteam
Belehrung:

Ich wurde darüber belehrt und bin damit einverstanden, dass 

1. die von mir, dem Unterzeichner, gebuchten Segeltörns keine Schiffsreisen im Sinne des Reiseverkehrsrechts sind, sondern Ausbildungstörns im Sinne von Schulungsdurchführungen mit teilnehmermässig begrenztem Platzangebot von maximal 6 Teilnehmern plus Skipper 

2. ein Törnrücktritt nur unter den in der Reiserücktrittsversicherung der Europäischen Versicherungs-Gesellschaft genannten Gründen möglich ist. In diesem Fall ist die Törngebühr vom Teilnehmer an uns zu entrichten und von seiner Reiserücktrittsversicherung zurück zu fordern 

3. ein Törn mit weniger, als drei Teilnehmern von uns nicht mehr durchführbar ist, z. B. durch Ausfall von Teilnehmern lt. Absatz 2

4. der Veranstalter der Törns über die bei Panthenius in Hamburg abgeschlossene Schul-Haftpflichtversicherung hinaus nicht haftbar gemacht werden kann

5. ein Defekt des Schiffes, der zum Abbruch, bzw. zur Nicht-Durchführung eines Törns führt, vom Veranstalter mit einem Ersatztermin abgegolten wird

6. auf Grund eines vorzeitigen Abbruchs eines Törns seitens eines Teilnehmers wegen Krankheit oder anderer persönlicher Gründe die Törngebühr nicht zurückerstattet wird. Hier haftet die Reiseversicherung lt. ihren im Versicherungsheft abgedruckten Bedingungen. Der Veranstalter erhält die volle Törngebühr

7. dem Skipper bei allen Anweisungen Folge zu leisten ist

8. eine Zuwiderhandlung gegen die Skipper-Anweisungen zum Ausschluss des Teilnehmers vom Törn führt. Vor dem Ausschluss ist der Veranstalter vom Skipper zu unterrichten. Der Veranstalter hört auch die Darstellung des Teilnehmers und entscheidet dann mit dem Skipper gemeinsam über einen ggf. Ausschluss. Die Törngebühren gelten als verfallen. 

9. das Schiff auch mit einer Elektroheizung beheizt werden kann, falls auf Grund eines Defektes die Bordheizung ausfällt

10. das Schiff über keine Klimaanlage verfügt

11. der Veranstalter alle regelmäßigen Pflegearbeiten durchführen lässt, um einen technisch einwandfreien Standart zu gewährleisten. Unvorhergesehene Defekte gelten als höherer Einfluss und wird behandelt, wie in Absatz 5 aufgeführt

12. die mir ausgehändigte Reiserücktrittskosten-Versicherung von mir freiwillig abgeschlossen werden kann. Im Falle des Nichtabschlusses habe ich die Törnkosten bei Nichtantritt des Törns selber zu entrichten
13. die Buchung eines Ferienhauses / einer Unterkunft in keinem Zusammenhang mit dem Törn steht
14. Falls einer der Punkte des Vertrages gesetzlich unwirksam wird, die anderen ihre Gültigkeit behalten

15. als Gerichtsstandort Essen als vereinbart gilt

Gelesen und als vereinbart erklärt:            Datum: _________________________

____________________________

Unterschrift Teilnehmer(in)











Schiffseigner:  Dipl. -Ing. Rüdiger Hoffmann       Bosselberg 5       45134 Essen

Ust.-IdNr.: DE 169622118   Steuer-Nr.: 112/5027/0342

Tel. Nr.: 0201 / 47 22 12, Fax: 0201 / 47 38 99, Handy: 0160 / 844 24 96   

